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Hausfriedenbruches tiber 150.-- DM erhalten habe (mit Datum 

vom 20.4.1971). 
Wegen der Einzelheiten des Vorganges und der positiven Wertung, 
die er in der Öffentlichkeit erfahren hat, darf ich auf die 
meinem Antrag auf einstweilige Anordnung beige fUgte Eidesstatt
liche Versicherung meines Anwalts verweisen und weiterhin fest
stellen: 
Ich hab~ die Einspruchsfrist unverschuldet verstreichen lassen, 
da ich den Strafbefehl erst 4 Wochen nach dessen Zustellung 
vorfand. Obwohl ich damals mehreren - auch juristisch gebildeten
Bekannten den Strafbefehl zeigte, machte mich niemand auf die 
mir heute bekannte Möglichkeit einer Einsetzung in den vorigen, 
Stand aufmerksam. So ist der Strafbefehl leider rechtskräftig 
geworden. 
Ich glaube, daß ich sonst durchaus die Chance eines Freispruchs 
gehabt hätte. Man konnte nämlich den Wohnblock, der ja ohnehin 
seit fast drei Jahren leerstand, völlig ungehindert nnd, ohne 
von irgendjemandem warnend angesprochen zu werden, bet~eten. 

Da ich erst einige Stunden nach Beginn der Demonstration hin
zugekommen war, bot sich mir das Bild, daß das Haus offen
stand, Demonstranten mit Transparenten diszip}iniert und ohne 
jede Tendenz der Ruhestörung oder Aggressivität in den leer
stehenden Wognräumen standen, und die in einer großen Uberzahl 
in Zivil und in Uniform am Ort befindliche Polizei ruhig ge
währen ließ und offenbar keinen Anlaß zum Einschreiten sah. 
Es sah nicht so aus, als wäre hier gegen den Willen irgend
-eines Hausrechtsinhabers eingedrungen worden. Es bestand viel
mehr der Eindruck, als habe dieser gewähren lassen oder handelte 
zumindest nach Maßgabe einer polizeilicherseits angerate
nen Taktik der "integrativen Demonstrationsbewältigung". Daß 
der Hausrechtsinhaber - wie mir wohl bekannt war: die US-Be
satzungsmacht - von keinem Hausrecht gegen die friedlichen 
Demonstranten Gebrauch machte, war auch dadurch nahegelegt, 
daß am selben Vormittag Bilder in der Zeitung erschienen, auf 
denen der US-Präsident Demonstranten gegen den Vietnam-Krieg 
in den Garten des Weißen Hauses zum Teetrinken zu den dort 
bereitstehenden Pappbechern und Pressefotographen zu laden 
versuchte, und allgemein bekannt ist, daß dies eine spezifisch 
amerikanische Methode der Demonstrantenbefriedung ist. Dem 
entsprach auch mein Eindruck beim Eintreffen am Tatort. 
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Als ich den Eingang des Hauses passierte, sagte ein Polizist 
in Uniform scherzhaft zu einem anderen Passanten: "Mir ham' 
heut' den Tag der Offenen TUr !", was die Atmosphäre tref
fend kennzeichnete. 

Ich halte ebenso wie die Polizei und die Gerichte nicht jene 
liberale Theorie für zutreffend, die sagt, die Polizei dürfe 
ihr Einschreiten gegen vorliegendes Unrecht von Opportuni
tätserwägungen abhängig machen, sondern jene allgemein vor
herrschende konservative Theorie, nach der die Polizei im
mer, wenn sie Unrecht erkennt, einschreiten muß. Da die Poli
zei nicht einschritt, durfte ich also annehmen, daß sie kein 
Unrecht, insbesondere keinen Hausfriedensbruch erkannte; 
dieser er~ennbaren Meinung der Polizei glaubte ich mich an
schließen zu dürfen. 

Erst als am Abend Lieutenant Colonel John Brosnan Strafantrag 
stellte, erkannte die Polizei einen entgegenstehenden Willen 
des US - Hausrechtsinhabers und schritt ein. Dies war mir je
doch damals nicht bekannt. 

Keine Person und keine Sache waren irgendwie zu Schaden ge
kommen. Niemand bestreitet, daß die alsbald erfolgende Freigabe 
der Wohnungen für Münchner Wohnungssuchende ein direkter 
Erfolg dieser Demonstration war, die eben erst durch den 
symbolischen "Einzug von Mietern" - und nur hierdurch ! - die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen hatte. Dies 
war auch das Motiv dafür, daß ich mich selbst in das Haus begab. 
Wichtige Beweggründe, an der Demonstration teilzunehmen, waren 
für mich: 

1) emotionales Entsetzen darüber, daß, während im Stadtgebiet 
über 40 000 Wohnungssuchende mit der Dringlichkeitsstufe I 
auf die Zuweisung einer Wohnung warteten, gute, aus deutschen 
Steuermitteln bezahlte Wohnungen jahrelang leerstehen, wohin
gegen doch die Bayerische Verfassung ein Recht auf angemessenen 
Wohnraum gewährt; 

2) der in dieser Frage einhellige und damit zur Verfassungs
wirklichkeit gewordene Konsens aller - von der DKP tiber die 
Gewerkschaften, die ßtadtverwaltung bis zur Bay. Staatsregie
rung - , der sich gegen das sozialwidrige US- Besatzungsdelikt 
als einen Verfassungs fremdkörper richtete. 
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In jenen Jahren ~errschte - jeder~ann deutlich - eine gesell

schaftliche ?ollenerwartuns vor, die ~tudenten be~ußt zugestand, 

was 3ea!l1te:1 und ]e ferendoren als die~;; tlic'lc ;.~r.r8cel~äßiGkeit 

anGelastet 'I/orden ·,':äre: !l1it dem :::ec"t -jer Ju;·:,-,nd~c::.'..'),Glicr.

ter auf unsoziale, Uber~olte ~i~stände zu ~R~re~ ur.rl dabei den 

becrenzten Konflikt - wenn auch nicht ~it dem Gesetz, so doc,; 

mit der ~or!l1alität des AlltaGS - nicht zu scheuer. 

Inkorrektheit und UnsebUhr zu verteidiGe~ liect ~ir rern. ~ar 

ist jedoch schon mit weit Graviererdere~ relikte~ 2eamter gewor

den und geblieber.. Ich habe diesen Jtra"befehl auch in der ~el

dung zur ersten Staat~prurur.C co~ie im Ar.trac; aur Zulassune zum 

Vorbereituncsdiensl ~itGeteilt und besc~rieben. 

Im Zurammenhang !l1it der ~chil~eru~c der ~atur meines Delikts 

einerseits und !l1~i es Verr0ssunßsverstän~r.issesandererseits 

darf ich abschlier.le::c .:-ler :~o:"!r;ur.[; !\u:""(~ruck e::.ej'l~ :-i{·1.'?:. ir. 

ei:1er Zeit, .in u"r cer ~~esri:!"' ::er 1!~Jer:a~5u,":[:'l und der 11fdSC" 

zuneh~end in der Slo,~r~chtunc aue einer status qua !l1inus der 

De!l1okratie ~ißbraucht ~ird (~erurEverbole ! l, u~3e~ehrt jedes 

~irklich de~okratischc ?n~acement und proGre~sive ?eformvJrha

be!1 - ~ie ein oziales 2oderrecht, ei~ :lej.che :~a~ce~ ~ew~hren

des ';ildunt';G'.lJer.on us·'.'. - ael:' die '/er fassung zurUckge rUhrt u~d 

von ihr abGeleitet wird. 'lies nutzt cerade cer de!l1ol,ratisc~er. 

Ver~assunc selbst: ihr ~eser. wird e~ bleibe~, r.ach vorwärts und 

nicht !"3ch rUck·:iärts zu::c.'.:;en. 

Ich ho:·-., sehr [:eehrter :-!err :·:ini2terialdiricent, erschöpfer.de 

'\ncabe;) ,..:··~~acht zu hAben. Ic~. bz':: .."11ein. /'.n'iialt, stehen fUr 

weitere :-?Uck':ragen jederzeit zur '!er:Ugur.g. :;a:;.ei :!löc~ten '-':ir 

es Ihnen Uberla~sen, oL ~ie eine schrirtliche ~ean.twartun.c 

schrirtlicher ~racen oder ei;}e ~Undlic~e Vorsprache wU~sc~e!". 

Um eines bitte ich sehr drincend: ~einer. ":'all" so zu cehandel:1, 

daß ich bei positiver Verbe~cheiju:13 oder bei Srla~ einer :inst

weiligen Anordnu~c noch in de~ Z~~ ~erMin 1973 - 11 - be::;onnenen. 

~orbereitunzsdien~L eintrelen ~ann. ~ei1e Ver:ahren si!"d läncst 

entscheidunesreif. 

~:il vorzUclicher :!ochac"t;Jn3 

Ir.re "ehr erGebene 

(I~:::e ~ierleir,) 
AnlaGer. 
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